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D/e Hedw/'g Scherrer Stiftung:
/sofae//e Zürcher Hedwig Scherrer (1878 -1940)

genoss in der Ostschweiz und Vorarlberg als anerkann-

te Künstlerin und Philanthropin hohes Ansehen.

Ursus A. Winiger, Stiftungsratspräsident der Hedwig-

Scherrer-Stiftung und anerkannter Künstler,beschreibt

sie als ein „interessantes Frauenbild", als eine

„Feministin, Pazifistin und Pionierin."

Die Künstlerin vermachte ihren Nachlass dem Kunst-

verein St. Gallen, der ihn an die damalige GSMBA

weitergab. Um den Verkauf des Hauses und die Verä-

usserung ihrer Werke zu verhindern, entschloss sich

der Vorstand zur Gründung der Stiftung. Der Nachlass

ist erfasst in einem Werkverzeichnis mit rund 3500

Einheiten, 700 Briefen und etlichen Tage- und Gäste-

büchern. Scherrers Werke befinden sich in Obhut

der Gemeinde Oberriet, des Kantons SG und bei Priva-

ten, Werkkatalog und Dokumentation in den Händen

des Konservators der Stiftung. Im Laufe der Zeit

veränderte sich das Profil der Stiftung, indem man

den ursprünglichen Stiftungszweck an die Anforde-

rungen der Gegenwart anpasste. Mit den Mietein-

nahmen für das Atelierhaus in Montlingen werden der

Unterhalt bezahlt und die Stipendiaten der Cité Inter-

nationale des Arts in Paris unterstützt. Im Kern bleibt

die Absicht von Hedwig Scherrer, mittellosen Künstlern

aus der Ostschweiz Atelierraum zur Verfügung zu

stellen, bestehen. „Den Künstlern etwas in die Hand

geben können", betont Winiger als eines der Hauptan-

liegen. Persönlich sieht Winiger „in der Gründung

einer Stiftung einen Akt von Pietät und Anerkennung."

D/'e Sf/ftung Hermann Ha//er:

Sorga Kuhn An prominenter Lage, in unmittelbarer

Nähe des Zürichsees befindet sich das Atelierhaus von

Hermann Haller, welches von ihm entworfen und

1932 gebaut wurde. Als Hermann Haller im November

1950 verstarb, nahm sich seine Frau der Verwaltung

des Ateliers sowie seines gesamten Nachlasses an.

Mit der Bedingung, das Werk solle unverändert bleiben,

übergab sie es 1982 der Stadt Zürich.

Während des Sommers bietet sich den Besuchern die

Gelegenheit, das Atelier kostenlos zu besichtigen und

sich mit dem Werk des berühmten Zürcher Bildhauers

vertraut zu machen. Neben Skizzen, Studien und

Zeichnungen, können auch Gipsmodelle seiner Bron-

zestatuen in Augenschein genommen werden.

Priska Held Schweri, die das Atelier als Kunsthistorike-

rin betreut und dem Publikum zugänglich macht,

meint, diese Stiftung sei eine Ideallösung: Der Nachlass

werde am authentischen Ort gepflegt und sei zu

einem Museumsatelier geworden. „Selbst eine bio-

grafische Nachlassausstellung in einem Museum

würde es nie schaffen, diese dichte Atmosphäre zu

erreichen". Oft ist das Atelier Haller auch Anlaufstelle

für Fragen zu Haller und seinem Werk. Ein Problem,

mit dem sich die Kunsthistorikerin allerdings konfron-

tiert sieht, ist die unvollständige Erfassung des

Werkes. Jean-Pierre Hobg, Direktor der Abteilung

Kultur der Stadt Zürich spricht ebenfalls von einem

Glücksfall, der sich heute in der Form kaum mehr

ergebe. Schenkungen würden heute nach einem

strengen Raster geprüft und nur in sehr seltenen Fällen

angenommen.
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